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Sachverhalt und Ariträge 

I. 	Auf die europische Patentanxneldung 82 730 129.2 wurde 

das europische Patent 0 077 752 auf der Grundlage von 

sechzehn AnsprQchen erteilt. 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdegegnerin 

(Einsprechende) Einspruch em. Sie bezog sich wáhrend des 

Einspruchsverfahrens u. a. auf folgende Dokurnente: 

R.S. Meltzer et al., Ultrasound in Med. & Biol. 

(1980), 6, 263 bis 269 

R.S. Meltzer et al., J.Clin.Ultrasound, 9, 127 - 

131 (March 1981) 

US-A-4 276 885 

R.S. Meltzer et al., J.Clin.Ultrasound, 8, 121 - 

127 (April 1980) 

(6) 	"Abstracts of the 54th Scientific Sessions"; 

Circulation 64 (1981) 203, Abstract: 770. 

III. Die Einspruchsabteilung hat mit der Entscheidung vom 

26. Juni 1990, zur Post gegangen am 11. März 1991, das 

Patent gemag Artikel 102 (1) EPU widerruf en. 

Die Einspruchsabteilung begrundete ihre Entscheidung im 

wesentlichen damit, dag in Abwesenheit von Angaben zurn 

Mischungsverhltnis der Teilmischungen und mit Bezug auf 

die vagen Merkmale "Tensid" sowie "viskosittserhOhende 

Substanz" die Erfindung nicht die Erfordernisse des 

Artikels 83 EPU erfUlle. 

4006.D 	 . . .1... 
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Auch sei der Gegenstand des Anspruches 1 gegenuber 

Dokument (3) und auch Dokument (4), die jeweils 

GelatinelOsungen zur Verwendung als Ultraschallkontrast-

mittel beschrieben, aufgrund des Umstandes, dag Gelatine 

sowohi elne viskosittserhOhende als auch Tensidwirkung 

aufweise, nicht mehr neu. 

Schlieullich kOnne mit Bezug auf eine Kombination der 

Lehren des Dokumentes (2) mit Dokument (4) keine 

erfinderische Tatigkeit anerkannt werden. Aus beiden 

Dokumenten seien klare Hinweise zu entnehinen, da 

oberflãchenaktive Substanzen, also Tenside, Mikroblschen 

stabilisierten, wodurch der Kontrast für Ultraschall 

erhOht werde und der Fachmann somit in naheliegender 

Weise diese Substanzen jedem verwendeten Ultraschall-

kontrastmittel im Bedarf zusetzen werde, also auch der 

Dextrose gemaI (2). 

IV. 	Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen these 

Entscheidung Beschwerde eingelegt. 

Im Laufe des schriftlichen Verfahrens wurden u. a. in 

Antwort auf Vergleichsversuche der Beschwerdegegnerin 

experimentelle Daten zu Beispielen des Streitpatentes 

gegenQber dem Stand der Technik nach Dokument (6) 

eingereicht. Wàhrend der mUndlichen Verhandlung am 

12. Oktober 1994 hat sie elnen genderten Anspruchssatz 

(siehe Pkt. VIII unten) und eine daran angepaff.te 

Beschreibung vorgelegt. 

Die Beschwerdeführerin hat im wesentlichen folgende 

Argumente vorgetragen: 

1) Der geltende Anspruch 1 genüge den Erfordernissen des 

Artikels 123 EPU. 

4006.D 	 . . .1... 
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Der Einwand der Beschwerdegegnerin, daJ, bei Anwendung 

von Oxypolygelatine die Angaben zu den 

Prozentbereichen unklar seien, kônne nicht greif en, 

da eindeutig eine flQssige Zusarnmensetzung 

beansprucht werde und gernaE der Beschreibung des 

Streitpatentes für den Facbmann kiar sei, dag die 

HOchstkonzentratjon in der LOsung vom gelOsten Stoff 

abhange und für Oxypolygelatine beispielsweise 10 % 

sei. 

Was die vorgenorninene Streichung der Beispiele 

betreffe, so gebe es keine Vorschrift, dag ein Patent 

rnehr als zwei Beispiele aufweisen mQsse. 

Mit Bezug auf die vorgenoinrnenen Anderungen stelle 

sich auch nicht mehr die Frage der Neuheit gegenuber 

Dokurnent (1), weiches nur die Kinetik von Gasblasen 

und kein Kontrastmittel betreffe und gemag dem 

Maissirup verwendet werde, der keinesfalls den 

beanspruchten Zuckern gleichgesetzt werden kOnne. 

Auch sei die beanspruchte Zusainrnensetzung 

erfinderisch. Ausgehend von Dokuxnent (3) als 

nchstkoininenden Stand der Technik werde die zu 

lOsende Aufgabe darin gesehen, einerseits einen 

direkt verwendbaren Vorlàufer für Ultraschall-

kontrastmittel zu schaffen, der sterilisierbar ist, 

und andererseits die einfache Herstellung eines 

standardisierten, reproduzierbaren Kontrastmittels zu 

ermOglichen. Dern entgegengehaltenen Stand der Technik 

kOnne aber keinerlei Hinweise entnomrnen werden, daJ 

diese Aufgabe durch die beanspruchte Zusarnmensetzung 

gelOst werden kOnne. 

4006.D 	 . 
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Dokument (1) kOnne als wissenschaftliche Studie in 

vitro mit Ubersttigter LOsung von Maissirup, den 

Gegenstand des Streitpatentes in keiner Weise 

nahelegen. 

Was die erfinderische Tätigkeit gegenUber dem Ubrigen 

Stand der Technik betreffe, so beschriebe keines der 

genannten Dokumente die unrnittelbare Herstellung der 

B1schen in reproduzierbarer GrOIe für em 

Kontrastmittel. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin hat diesem Vorbringen 

widersprochen. Auch wurden zur weiteren StQtze ihrer Argu- 

mentation Vergleichsversuche gegenuber Dokument (6) 

vorgelegt sowie in der mundlichen Verhandlung zwei 

Dokurnente überreicht, und zwar eine selbst angefertigte 

nomogrammartige Darstellung der beanspruchten 

Prozentbereiche der Einzelkomponenten sowie die 

Seiten 300 bis 305 des Kapitels Tenside aus 

"Pharmazeutische Technologie", Georg Thieme Verlag 

Stuttgart 1978, un folgenden als die Dokumente (8) bzw. 

(9) bezeichnet. 

Die Beschwerdegegnerin hat zur geltenden Anspruchsfassung 

irn wesentlichen folgendes vorgetragen, wobei letztendlich 

die Dokurnente (2) und (4) keineRolle mehr spielten: 

1) Der geltende Patentanspruch 1 sei durch den Umstand, 

dag in der erteilten Fassung weder auf getrennte oder 

vereinigte Mischungen Bezug genornmen werde, dais, noch 

der Terminus "GesamtlOsung", noch deren prozentuale 

Zusammensetzung of fenbart seien sowie durch 

Weglassung einer Reihe von Tensiden und viskositäts- 

erhOhender Substanzen und der Bildung elner 

GesamtlOsung entsprechend den Prozentbereichen der 

sogenannten ersten und zweiten Maigabe durch die 

Bildung neuer, ursprQnglich nicht offenbarter 

4006.D 	 . . .1... 
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Kornbinationen irn Rahxnen von Artikel 123 (2) und 

(3) EPU unzu1ssig abgeandert. In diesern Zusarnmenhang 

sei auf die "xanthine"-Entscheidung T 7/86 (AB1. 

EPA 1988, S. 381 ff) zu verweisen. Aus dem in der 

mündlichen Verhandlung überreichten Dokument (8) gehe 

der in graphischer Form dargesteilte erweiterte 

Schutzbereich und die UnmOglichkeit der nuinerischen 

Kombination der beanspruchten Prozentbereiche hervor, 

so dag der Einwand unter Artikel 100 c) in jedem Fall 

gerechtfertigt sei. 

Abgesehen davon, dag lediglich noch zwei 

Herstellungsbeispiele den sehr breiten Anspruchs-

gegenstand stützten, da das neue Beispiel 1 nur eine 

Komponente beschreibe, fehlten im Streitpatent 

jegliche Angaben zu behaupteten Wirkungen. 

Au1.erdem springe dem Fachmann die in Anspruch 1 

erwhnte, in der Praxis jedoch nicht realisierbare 

Gleichheit der Prozentbereiche für die Komponenten in 

den TeillOsungen und der vermeintlichen GesamtlOsung 

ins Auge. 

Auch sei unklar, auf welche Teilmischungeri sich die 

sogenannte erste und zweite Ma1,gabe überhaupt 

beziehen sollen. 

Der beanspruchte Gegenstand sei gegenuber 

Dokurnent (1) nicht neu, wobei zu berQcksichtigen sei, 

dag der dort erwáhnte Maissirup viskositàtserhOhende 

Substanzen wie Dextrane, Saccharose oder auch 

Polysaccharide enthielte und Tween 80 durch die 

Gruppe der Polyoxyethylen-FettsáureeSter abgedeckt 

werde. Zu verweisen sei in diesern Zusamrnenhang auf 

die Entscheidung T 12/90 vom 23. August 1990, die 

4006.D 	 . . .7... 



- 6 - 	 T 0393/91 

u. a. ein Stoffkollektiv, in dem jedes einzelne 

Element für das Kollektiv reprãsentativ gewertet 

werden kann, betreffe. 

5) Was die Frage der erfinderischen Ttigkeit betreffe, 

so sei ausgehend von Dokument (1) als nãchstkommender 

Stand der Technik bereits die Anwendung eines 

Tensides und einer viskosittserhOhenden Substanz 

bekannt und es werde die ailgemeine Lehre vermittelt, 

dag durch oberflãchenaktive Substanzen die 

AuflOsungsrate der gebildeten Blaschen vermindert 

wird und Blaschen nahezu einheitlicher GrOfe gebildet 

werden. Für den Facbmann sei im ubrigen kiar, da 

nicht die dort beschriebene Ubersattigte 

MaissiruplOsung als Kontrastmittel vorgeschlagen 

werde, sondern diese lediglich dazu diene, in einem 

mit Wasser gefullten Becherglas als Bodensatz 

eingebracht, Blaschen in besagtes Wasser abzugeben, 

die dann erst als kontrastgebend zu interpretieren 

seien, wobei der Uberstand im Bechergias dann 

Konzentrationen aufweise, wie sie jetzt beansprucht 

würden. Es stelle sich somit nur noch die Frage, 

wieviele biokompatible Tenside es für den Fachinann 

geben wurde. Die Antwort darauf finde sich in 

Dokument (9), worin tabellarisch alie in der 

ursprünglich eingereichten Annieldung aufgelisteten 

Tenside angegeben seien, und zwar einschlie.lich 

derjenigen, die jetzt nicht mehr beansprucht würden. 

mm ubrigen seien für den beanspruchten Umfang 

keinesfalls die Effekte für alle Komponenten in alien 

Bereichen durch die verbleibenden Beispiele belegt. 

Im Hinblick auf Dokument (3) sei hervorzuheben, daf 

dort der Hinweis auf die Notwendigkeit hydrophiler 

und hydrophober Anteile der die Biaschen uinhüllenden 

Membran aus Gelatine ebenfails die Anregung aligemein 

Tenside einzusetzen beinhalte. Die von der 

4006.D 	 . . .1... 
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Patentinhaberin gegenuber dem Stand der Technik nach 

(3) geltendgernachte Aufgabe sei zwar akzeptabel, aber 

die im Anspruch genannte Oxypolygelatine lOse diese 

Aufgabe sicherlich nicht bei einem Einsatz von 

50 Gew.-%, da die Zusarnrnensetzung dann ebenfalls, wie 

in Dokument (3) beschrieben, geliert sei und erw.rmt 

werden rnüsse. 

Zustz1ich zu dem experimentellen Nachweis, dai 

bereits gegenuber dem Tensid Lecithin mit den in 

Dokument (6) angegebenen Konzentrationen keine 

Verbesserung zu verzeichnen sei, rnUsse bei der 

Beurteilung der erfinderischen Tãtigkeit 

berUcksichtigt werden, dag die Autoren von (6) 

insgesamt 13 Tenside getestet htten, wobei zu 

vermuten sei, dais, auch mit dem jetzt beanspruchten 

Pluronic gearbeitet worden sei und darQber hinaus 

dieser Stand der Technik ebenfalls Aussagen zur 

Bedeutung der Oberfiachenspannung und somit 

Wirksarnkeit von Tensiden enthielte. 

Bei dieser Sachlage kOnne nichts Besonderes darin 

gesehen werden, lediglich andere viskosittserhOhende 

geeignete Substanzen als Gelatine zu suchen und auier 

Tween 80 weitere Tenside aus (9) zu entnehmen, so da1 

gegenQber jeweils einer Kombination der Lehren von 

(1)/(3); (1)/(6) bzw. (3)/(6) keine Erfindung gesehen 

werden kOnne. 

Bei dieser Argumentation sei zu berucksichtigen, da1 

bereits aus der Entscheidung T 170/87 (AB1. EPA 1989, 

441 ff) hervorgehe, dag ein Disclaimer aussch1ieJ31ich 

zur Herstellung der Neuheit, aber keinesfalls dazu 

dienen kOnne, einem Gegenstand die erfinderische 

Tãtigkeit zu verleihen. Auch die vermeintliche 

Verbesserung im Lichte der Gegenversuche der 

Beschwerdeführerin mit Lecithin gemJ, Dokuinent (6) 

4006.D 	 . . .1... 
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seien, wie aus der Entscheidung "Spiroverbindungen" 

(T 181/82, AB1. EPA 1984, 401 ff) hervorginge, kein 

Mafstab für erfinderische Ttigkeit, da diese nicht 

den nãchstkommenden Stand der Technik 

reprásentierten. Da das Europaische Patentamt im 

vorliegenden Falle die erfinderische Tatigkeit im 

Einspruchsverfahren verneint habe, sei hier eine 

Urnkehr der Beweislast vorzunehrnen. 

In einer Mitteilung gem&S Artikel 11, Absatz 2 der 

Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, datiert 

16. Juni 1994, hatte die Kammer zur strittigen Frage der 

Zusarnmensetzung von Maissirup den Parteien in 

Zusarrtmenhang mit der Ladung zur mQndlichen Verhandlung 

Dokument (7) Kirk-Othmer, "Encyclopedia of Chemical 

Technology", second completely revised edition, Volume 6, 

1965 by John Wiley & Sons, Inc., Seiten 926 bis 932 zur 

Kenntnis gebracht. 

Die BeschwerdefQhrerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents mit folgender Fassung: 

Anspruche: 	Nr. 1 - 5, eingereicht während der 

mQndlichen Verhandlung am 

12. Oktober 1994. 

Beschreibung: Seiten 1/6 - 6/6, eingereicht wáhrend der 

mündlichen Verhandlung am 

12. Oktober 1994. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der 

Beschwerde der Patentinhaberin. 

Anspruch 1 lautet wie folgt: 

4006.D 	 . . .1... 
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'l) . FlUssige Zusarnmensetzung zur Aufnabme und 

Stabilisierung von mit physiologisch vertrg1ichem Gas 

gefQhlten Gasbläschen zur Verwendung als Kontrastmittel 

für die Ultraschalldiagnostik bestehend aus einer 

Mischung von 

0,01-10 Gew.-% eines oder mehrerer nichtionogene 

Tenside aus der Gruppe Lecithine, Lecithinfraktionen 

und deren Abwandlungsprodukte, Polyoxyethylenfett-

saureester, Po1yoxyethy1enfetta1koholther, 

ethoxylierte RizinusOle und deren hydrierte Derivate, 

Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere, mit Wasser 

oder einer physiologisch vertrg1ichen waf,rigen 

LOsung. 

und einer Mischung 

0,5-50 Gew.-% einer oder mehrerer viskositts-

erhOhenden Substanzen aus der Gruppe Lactose, 

Saccharose, Polysaccharide, Dextrane, Cyclodextrine, 

Hydroxyáthylstärke, Plasmaproteine, Gelatine, 

Oxypolygelatine und andere Gelatinederivate sowie 

Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere mit einem 

Molekulargewicht von 4.750-16.250, in Wasser oder 

einer physiologisch vertraglichen wa1rigen LOsung 

mit der Ma1gabe, dais die GesamtlOsung mindestens 

0,01, vorzugsweise 0,5-5 Gew.-% des Tensids und 

mindestens 0,5 Gew.-% der viskositätserhOhenden 

Substanz enth1t, sowie mit der weiteren Maigabe, daf 

bei Verwendung von Polyoxyethylenpolyoxypropylen-

Polymer mit dem Molekulargewicht von 4.750-16.250 als 

Tensid, weiches gleichzeitig viskositàtserhOhend 

wirkt, dessen Konzentratiofl in der GesamtlOsuflg 1 - 

10 %, vorzugsweise 3 - 10 % betragt. 

4006.D 	 . . .1... 
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Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Anspruchsfassung 

Artikel 123 (2) und (3) EPU 

2.1 	Anspruch 1 des geltenden einzigen Antrages unterscheidet 

sich von dem des erteilten Patents, der sich inhaltlich 

nicht vorn ursprUnglich eingereichten Anspruch 1 

unterscheidet, durch die folgenden Einschrankungen: 

Nennung einer Gruppe definierter nichtionogener 

Tenside und einer Gruppe definierter viskositats-

erhOhender Substanzen sowie einer Ma1,gabe für die 

Konzentration Polyoxyethylenpolyoxypropylen-

Polymere eines bestirnrnten Molekulargewichtes. Die 

entsprechenden Einzelsubstanzen und die Maff,gabe 

finden sich im Streitpatent in Spalte 4, Zeilen 3 

bis 18; Zeilen 27 bis 38 und Zeilen 49 bis 55 

entsprechend Seite 7, Zeilen 25 bis 38; Seite 8, 

Zeilen 9 bis 19 und Zeilen 28 bis 31 sowie 

Seite 9, Zeilen 1 bis 3 der ursprQnglich 

eingereichten Anmeldung; 

einer Ma1gabe, dag in der GesamtlOsung jeweils 

eine Mindestkonzentration an Tensid und 

viskositàtserhOhender Substanz vorzusehen ist. 

Hier für findet sich eine Stütze im Streitpatent 

Spalte 4, Zeilen 22 bis 27 in Verbindung mit den 

Zeilen 39 bis 42 und Anspruch 1, entsprechend 

Seite 8, Zeilen 4 bis 7 in Verbindung mit den 

Zeilen 20 bis 22 und Anspruch 1 der ursprUnglich 

eingereichten Anmeldung. 

4006.D 	 . . .7... 
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2.2 	Dem Einwand der Beschwerdegegnerin mit Bezug auf die 

Entscheidung T 7/86, (siehe weiter oben Punkt V 1  

Absatz 1), dag durch die Einschrankung auf definierte 

Tenside und viskosittserhOhende Substanzen, im folgenden 

auch Komponenten genannt, naue, ursprUnglich nicht 

of fenbarte Kombinationen geschaffen worden seien, kann 

die Kammer aus folgenden GrUnden nicht zustimmen. 

Ebenso wie die Ursprungsoffenbarung urnfaEt die 

Streitpatentschrift eindeutig zwei unabhängige Listen von 

in Frage komrnenden Tensiden und viskositátserhOhenden 

Substanzen (vgl. voranstehend Punkt 2.2 (i)). Gem&g der 

jetzt geltenden Anspruchsfassung wurden zwar einige 

Elemente (Tenside und viskosittserhOhende Substanzen) 

aus diesen Listen gestrichen und somit urn einiges kUrzere 

Listen in Anspruch 1 aufgenornmen, allerdings ohn. 

IndividualiBlarung oder Feøtlegung .inzelner 

Icoinbinationen der verb].eibenden Stoffe, mit anderen 

Worten, es finden sich im Anspruch weiterhin zwei 

unabhangige Listen von Substanzen, die wie bisher 

beliebig miteinander kombiniert werden kOnnen. Daher kann 

die in diesem Fall vorgenommene "AusdUnnung' der Listen 

auch keineswegs zu neuen, d. h. ursprUnglich nicht 

of fenbarten, Kornbinationen von Tensiden und 

ViskosittserhOhern fUhren, sondern lediglich zu einer 

entsprechenden Einschränkung der ursprunglich of fenbarten 

MOglichkeiten unter dem Druck des entgegengehaltenen 

Standes der Technik. Dieser Sachverhalt ist jedenfalls 

nicht vergleichbar mit der Situation in der von der 

Beschwerdegegnerin herangezogenen Entscheidung T 7/86, 

gem&g der, ausgehend von einer Klasse chemischer 

Verbindungen, die nur durch eine aligemeine 

Strukturformel mit mindestens zwei variablen Gruppen 

definiert werden, also polysubstituierter Stoffe (vgl. 

Punkt 5.1 der EntscheidungsgrQnde), nicht jede einzelne 

Verbindung, die sich aus der Kombination aller mOglicher 

Varianten innerhalb dieser Gruppen ergeben kaim als 

4006.D 	 . . .1... 



- 12 - 	 T 0393/91 

of fenbart angesehen und somit deren Neuheit anerkannt. 

Die voranstehenden Ausfuhrungen zeigen gleichfalls, daf 

durch die Aufnabme von bereits ursprünglich of fenbarten 

Stofflisten bei gleichzeitiger Streichung einiger 

Listenelemente eine unzulassige Disclaimer-Situation, wie 

in der Entscheidung T 170/87 (insbesondere Punkt 8 der 

EntscheidungsgrQnde) diskutiert, nicht gegeben ist. Im 

vorliegenden Fall wird im Qbrigen von den Streichungen in 

den Einzellisten auch die AllgemeingQltigkeit der in der 

Beschreibung verbleibenden Beispiele für die Erfindung 

nicht beruhrt. 

	

2.3 	Der ursprüngliche und der erteilte Produktanspruch 1 

enthalten weder eine Einschrankung auf die Konzentration 

der GesamtlOsung noch eine Unter- und/oder Obergrenze für 

die Konzentrationen der in Rede stehenden Komponenten in 

der LOsung. Demzufolge ist die Einfügung der 

entsprechenden ursprunglich of fenbarten Untergrenzen der 

Konzentration der Komponenten in der GesamtlOsung eine 

Einschrankung des Anspruchsumfanges. Auch findet sich im 

Streitpatent und den Ursprungsunterlagen keine zwingende 

Verknupfung zwischen besagten Untergrenzen und mOglichen 

Obergrenzen. Vielmehr bringen beide Of fenbarungen zum 

Ausdruck, dag die HOchstkonzentration vom gelosten Stoff 

abhangt, und es werden lediglich beispielsweise 

unterschiedliche Obergrenzen für Lactose, Gelatine oder 

Oxypolygelatineangeführt (siehe Streitpatent, Spalte 4, 

Zeilen 39 bis 48 entsprechend Seite 8, Zeilen 19 bis 27) 

Aufgrund der Einführung von Mindestkonzentrationswerten 

für die Komponenten in der GesamtlOsung betrachtet die 

Kammer die zusatzliche Aufnahme einer Konzentrations-

obergrenze in Anspruch 1 als nicht erforderlich. 

	

2.4 	Sowohl dem Streitpatent (siehe Spalte 3, Zeilen 48 bis 52 

in Verbindung mit Spalte 4, Zeilen 22 bis 24 und 

Zeilen 39 bis 43) als auch den ursprUnglich eingereichten 

Unterlagen (siehe Seite 7, Zeilen 5 bis 8 in Verbindung 
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mit Seite 8, zeilen 4 bis 7 und Zeilen 20 bis 22) ist 

eindeutig zu entnehmen, dag mit "Kontrastmittel-LOsung" 

der sogenannte Vorlãufer des Kontrastmittels ohne 

Blaschen zu verstehen ist, und zwar im Sinne einer End-

oder GesamtlOsung nach Vereinigung beider Mischungen. 

Ebensowenig ist es auch nicht als Mangel anzusehen, daf 

die Bezeichnung "GesamtlOsung" in der 

Ursprungsoffenbarung expressis verbis nicht erwhnt ist, 

sondern als Kontrastmittel-LOsung bezeichnet wird, denn 

den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPO ist vollauf 

Genuge getan, wenn, wie es hier der Fall ist, der 

Fachinann die in Frage stehenden Konzentrationen eindeutig 

und zweifelsfrei einer Vereinigung der Mischungen unter 

den Merkxnalen "a)" und "b)" des geltenden Anspruches 1 

zuordnet, die dann technisch sinnvoll als Gesamtlosung 

bezeichnet werden kann. Eine unzulassige Anderung des 

ursprQnglich of fenbarten technischen Sachverhaltes ist 

durch diese blof,e Urnbenennung jedenfalls nicht gegeben. 

	

2.5 	Aufgrund der AusfQhrungen unter Punkt 2.2 bis 2.5 oben, 

kann kein Zweifel daran bestehen, dag der geltende 

Anspruch 1 die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 

(3) EPU erfullt. 

	

2.6 	Die AnsprUche 2, 3, 4 und 5 stUtzen sich auf die 

erteilten bzw. ursprUnglichen AnsprQche 5, 6, 9 und 13, 

was von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten wurde. 

	

2.7 	Die Anderungen in der geltenden Beschreibung spiegein 

lediglich die zulassigen Anderungen der AnsprUche wieder. 

Diese wurden von der Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht 

bestritten. 

	

2.8 	Somit erfUllen auch die von Anspruch 1 abhngigen 

AnsprQche 2 bis 5 und die genderte Beschreibung die 

Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) 
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Artike]. 84 EPU 

2.9 	Die Klarheit eiries Anspruches wird durch das bloI,e 

Vorhandensein breitgefa1ter Forinulierungen nicht 

autornatisch berUhrt, wenn die hierzu verwendeten Begriffe 

entweder aus sich heraus oder un Lichte der Beschreibung 

für den Fachrnann eine technisch sinnvolie Bedeutung 

haben. Die bloie Tatsache, dag irn vorliegenden Fall 

bestimrnte Begriffe wie Po1yoxyethyienfettsureester, 

Poiysaccharide u. a. grOere Kollektive von chernischen 

Stoffen darstellen, kann jedenfalls in Abwesenheit 

jeglicher substantieller Unterrnauerung des Einwandes der 

Beschwerdegegnerin nicht ausreichend sein, urn diese 

Begriffe von vornherein als unklar anzusehen. Aus der 

verwendung der beanstandeten Begriffe resultiert daher 

wohi ein breiter, nicht aber ein unklarer Anspruchs-

gegenstand. (vgi. z. B. T 688/91 vorn 21. April 1993, 

nicht verOffentlicht irn AB1. EPA, insbes. Punkt 3.4 der 

EntscheidungsgrUnde). Auch der Urnstand, dag die 

betreffenden Stoffe in einern sehr breiten Konzentrations-

bereich zurn Einsatz kornrnen sollen, kann die 

Anspruchsfassung nicht unter Artikel 84 EPU in Frage 

stellen, da der Fachxnann selbstverstandlich weii,, da 

aufgrund der aligernein bekannten Tatsache, da 

verschiedene Stoffe sehr unterschiedliche LOslichkeiten 

haben kOnneri, gegebenenf ails die HOchstkonzentration vorn 

gelOsten Stoff abhängt und es daher unangernessen ware für 

jeden Stoff eine eigene Obergrenze irn Anspruch zu 

veriangen, wenn der Fachrnann sowieso versteht was gerneint 

ist. Dern wurde übrigens irn Streitpatent durch die 

ausdrückliche Angabe von unterschiedlichen Obergrenzen 

für u. a. Lactose, Gelatine und Oxypolygelatine Rechnung 

getragen (siehe Punkt 2.3 oben). 

Eine Unklarheit kann auch nicht durch die Mindestangabe 

des Tensids (0.01 Gew.-%) bzw. der viskositatserhOhenden 

Substanz (0.5 Gew.-%) in der GesarntlOsung entstehen, da 
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diese Maigabe nichts weiter besagt, als dais nach 

Vereinigung der LOsungen a) und b) diese Werte auf keinen 

Fall unterschritten werden dUrfen. 

Dem steht auch nicht entgegen, wie die Beschwerdegegnerin 

meint, daI, für die entsprechenden Ausgangslosungen 

zahlenmig die gleichen Werte als Untergrenze angegeben 

wurden, cia der Fachmann ohne weiteres erkennt, daI 

AusgangslOsungen mit solchen Werten nicht zu der 

gewunschten GesamtlOsung führen kOnnen. Im Ubrigen ist 

weder der ursprunglichen Anrneldung noch dem Streitpatent 

zu entnehmen, daf.!, einer oder beide Werte für die 

jeweilige Untergrenze des Gehaltes der Komponenten in der 

AusgangslOsungen zwingend für die Herstellung einer 

bestimrnten GesamtlOsung vorzusehen ist. Somit sind im 

vorliegenden Fall die Voraussetzungen des Artikels 84 EPU 

erfQllt. 

Artikel 83 EPU 

2.10 Was die AusfQhrbarkeit der Erfindung im Sinne des 

Artikels 83 EPU betrifft, so ist im Hinblick auf die in 

der Beschreibung des Streitpatentes verbliebenen 

Beispiele, die von der Beschwerdegegnerin of fenbar 

problemlos nachgearbeitet werden konnten, nicht 

erkennbar, daf.!, im vorliegenden Falle der Fachrnann die 

gemaf.!. Anspruch 1 beanspruchte Erfindung nur ohne 

unzumutbares Herumexperimentieren hätte ausfQhren kOnnen. 

Da die Frage, ob die beanspruchte Erfindung ausführbar 

ist, nicht allein vom Inhalt der Patentansprüche 

beurteilt werden dart (vgl. T 14/83, AB1. EPA 1984, 105), 

kann das b1of.!e Argument der Beschwerdegegnerin, dag 

aufgrund der beanspruchten sehr gro1en Anzahl mOglicher 

Kombinationen der Mischungskomponenten in einem sehr 

breiten KonzentrationsbereiCh bei Vorhandensein von 

lediglich drei AusfQhrungsbeispielen, für den Fachrnann 
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die AusfQhrbarkeit der Erfindung in Frage stehe, in 

Abwesenheit jeglichen substantiellen Beweises, daf 

zuinindest eine der beanspruchten Kornbinationen im Lichta 

der Angaben in der Beschreibung nicht, wie beansprucht, 

zu einer flussigen Zusamrnensetzung fQhrt, die als 

Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik geeignet 

ist, nicht greifen. Die Beschwerdegegnerin, die diesen 

Einwand erhoben hat, trgt die Beweislast, die sie 

allerdings nicht erbracht hat (vgl. T 219/83, AB1. 1986, 

Seiten 211 ff) 

2.11 Abhangige AnsprQche 2 bis 5 und Beschreibung 

Die Anspruchsfassung der geltenden abhangigen Anspruche 2 

bis 5 wurde von der Beschwerdegegnerin nicht angegriffen, 

so dag die Kammer keinen Grund hat daran zu zweifeln, da 

auch diese Ansprüche alien voranstehend genannten 

Erfordernissen des EPU entsprechen. 

2.12 Gleiches gilt für die am Ende der mündlichen Verhandiung 

vorgelegte geltende geanderte Beschreibung zum 

Streitpatent. 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Der Einwand der mangeinden Neuheit wurde von der 

Beschwerdegegnerin gegenuber dem geitenden Anspruch 1 nur 

noch mit Bezug auf Dokuinent (1) aufrechterhalten, wobei 

sie insbesondere die Behauptung aufgestellt hat, dag der 

gemag diesem Stand der Technik eingesetzte Maissirup 

(corn syrup) mit 42 Dextroseeinheiten den unter 

Merkinal b) aufgefuhrten einzelnen Kohlenhydraten als 

viskosittserhOhende Substanz entspreche. Mit Bezug auf 

das Dokument (7) (siehe Punkt VI oben) lãJ,t sich aber 

anhand der Tabelle 3 auf Seite 927 zweifeisfrei belegen, 

dag der in Frage stehende Maissirup zwingerid einen 

gewissen Gehalt an Monosacchariden in Abhngigkeit von 
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der Herstellung enthàlt, weiche allerdings im geltenden 

Anspruch 1 aufgrund der vorgenornmenen Anderungen nicht 

mehr aufgefuhrt sind, und weiterhin zwingend diverse 

Oligo- und Polysaccharide in definiextem Mengenverhältnis 

zueinander aufweist, so dag Maissirup als einheitliches 

Produkt mit einer bestirrffnten Zusairniiensetzung weder durch 

ein beliebiges Kollektiv von darin vorkommenden 

Einzelsubstanzen noch durch einen Sammelbegriff wie 

Polysaccharide und schon gar nicht durch bestimrnte 

einzelne Substanzen wie Lactose oder Saccharose 

vollständig beschrieben werden kann. In anderen Worten, 

der in Dokument (1) erwhnte 11 42 DE corn syrup" ist im 

Hinblick auf die Komponenten, aus denen er zwingend 

besteht, nicht einem Reservoir gleichwertiger 

Alternativen gleichzusetzen, aus weichern der Fachmann 

nach Belieben irgendwelche entnehinen darf. 

Der Verweis der Beschwerdegegnerin auf die Entscheidung 

T 12/90, die sich auf ein Stoffkollektiv, in dem anders 

als im vorliegenden Fall jedes einzelne Elemernt für das 

Kollektiv repràsentativ gewertet werden kann, geht daher 

ins Leere. 

	

3.2 	IDa die Neuheit des Gegenstandes des geltenden 

Anspruches 1 gegenQber den Ubrigen im Verfahren 

befindlichen Dokurnenten nicht rnehr in Frage gesteilt 

wurde und die Kammer auch keinen Grund sieht, diese 

anzuzweifeln, erQbrigen sich nhere AusfQhrungen hierzu. 

	

4. 	Erfinderische T.tigkeit 

	

4.1 	Der Gegenstand des Streitpatentes betrif ft eine flQssige 

Zusammensetzung zur Aufnabme und Stabilisierung von mit 

physiologisch vertrg1ichem Gas gefUllten Gasblaschen zur 

verwendung als Kontrastmittel für die 

ultraschalldiagnostik. 
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4.2 	Nachstkornrnender Stand der Technik 

Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, die Lehre von 

Dokument (1) sei nicht nur für die Frage der Meuheit, 

sondern auch als n.chstkommender Stand der Technik für 

die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit 

heranzuziehen, kann die Kammer aus folgenden GrOnden 

nicht beitreten. 

Dieses Dokument beschreibt zwar eine Zusarnmensetzung, die 

gleichzeitig den Einsatz von Maissirup, der offenbar als 

viskositatserhOhende Substariz wirkt und Tween 80 als 

oberflächenaktive Substanz, also eines Tensides umfaft; 

die praktische Probenprãparation und die meStechnischen 

Untersuchungen gemag diesern Stand der Technik sind jedoch 

im physikalisch-chemischen Sinne wissenschaftlich 

dahingehend ausgerichtet, rnOglichst eindeutige 

Informationen zur Kinetik der Blasenbildung zu liefern. 

Hierzu wird ausgehend von einer mit Stickstoff begasten 

Qbersattigten MaissiruplOsung unter nachtraglichem Zusatz 

von Tween 80 der hochviskose Sirup als Bodensatz in em 

mit Wasser gefulltes Becherglas eingetragen und erst dann 

nach beginnender AuflOsung des Sirups die in die sich 

bildende Uberstehende LOsung gewollt langsam 

aufsteigenden Gasblaschen, die das eigentliche 

Studienobjekt darstellen, mittels Ultraschallmessung 

erfaI,t (vgl. Seiten 263/264 Kapitel "METHODS) . Aus dem 

gesamten Dokument ist allerdings nicht entnehmbar, in 

weicher Form und weicher Zusammensetzung in der 

praktischen Anwendung ein Kontrastmittel für die 

Ultraschalldiagnostik bereitzustellen ware. Darüber 

hinaus wird sogar zu dem entwickelten Modell einer 

moglichen Linksherzobservation der Blàschen nicht v011ig 

ausgeschlossen, dag dieses in vitro Modell nicht 

unbedingt auf in vivo Verhaitnisse ubertragbar sei (vgl. 

S. 268, linke Spalte, erster Absatz) 
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4.3 	Dokument (3) hingegen beschreibt im Rabmen eines 

Verfahrens zur kontrollierten und einheitlichen 

Verbesserung der Ultraschallbiidgebung von BlutstrOmen am 

lebenden Objekt sin Kontrastmittel für die praktiuche 

Diagnoatik und stelit eindeutig den nãchstkomrnenden Stand 

der Technik dar. Wie dort ausgefQhrt soil beispielsweise 

die Auffindung von Tuinoren und anderen Fehibildungen 

erleichtert sowie die Messung von VolumenstrOmen in den 

B1utgefen und den Transport von gasfOrinigen 

therapeutischen Mittein selektiv zu Tuxnoren oder anderen 

Geweben ermOglicht werden. Hierzu wird vorgeschlagen, 

Mikroblàschen uxnhQhlt von einer Membran aus Gelatine oder 

einem anderen gegen Koaleszenz resistenten, nicht 

toxischem und nicht antigenem Material, in den Blutstrom 

zu injizieren. Die Koaleszenzresistenz von Gelatine wird 

durch die Annahme der Anwesenheit organischer MolekUle 

mit hydrophilen und hydrophoben Anteilen in der Mernbran 

erklärt, wobeidie hydrophilen Enden vom Zentrum der 

Mikroblàschen gesehen nach au1en zeigen sollen. Im 

gleichen Zusarrunenhang wird jedoch ausgefUhrt, daf, 

unabhngig von dem Vorhandensein von hydrophilen und 

hydrophoben Anteilen, andere Mernbranen als Gelatine, die 

gleichfalls geringe Koaleszenzneigung - aus welchen 

Grunden auch irnrner - nichttoxisches und nichtantigenes 

Verhalten aufweisen, geeignet sind. In Verbindung mit der 

Tatsache, dai!, die Blàschen nach einer gewissen 

Verweildauer im Blut beginnen sich aufzulOsen und somit 

zu verkleinern, wird als Hauptkriterium dann heraus-

gesteilt, dais die Koaleszenzresistenz zu gewâhrleisten 

hat, dag bei gleicher Anfangsgrofe der Mikrobläschen im 

Blutstrom diese ann.hernd gleiches Zeitverhalten 

bezQglich der Gr61,enreduzierung zeigen. Als geeignete 

GrOf,e der Mikroblë.schen wird maximal 300 lam und minimal 

0.5 pm mit bevorzugtem Bereich zwischen 5 pm und 10 pm 

zur Passage durch normale KapillargefäJe angegeben 

(Sp. 1, Z. 5 bis 8; Sp. 2, Z. 27 bis 34; Sp. 3, Z. 43 bis 

Sp. 4, Z. 11; Sp. 4, Z. 39 bis 49). 
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Für die eigentliche Generierung der Bláschen werden neben 

dem Austritt des Gases aus KapillarrOhrchen mit 

verschiedenen geometrischen Anordnungen der 

AustrittsOffnung, die Anwendung Ubersattigter LOsungen 

oder der Zusatz von Natriuinhydrogencarbonat oder z. B. 

ein Luft- bzw. Flussigkeitsstrahl auf eine freie flussige 

Oberfläche ais aligemein angewendete Methoden beschrieben 

(Sp. 4, Z. 50 bis Sp. 5, Z. 11). 

Besonders hervorgehoben wird aber, dag die Mikrobiäschen 

in einem Medium generiert und dispergiert werden soilen, 

das nahezu identische chemische Zusarnmensetzung aufweist 

wie die der die Bláschen unthUllende Mernbran und daf 

dieses Medium wie Geiatine gelierbar sein soil, so daf, 

nach einfacher Temperaturerniedrigung die Mikrob1schen-

dispersion für einen langeren Zeitraum in subkutanen 

Spritzen gelagert werden kOnnen und im Bedarfsfali die 

Gelatine durch Erhitzen geschmoizen wird und dann die 

Injektion in B1utgefaie erfoigt (vgl. Sp. 4, Z. 12 bis 

27) . Gem&g dem Ausfuhrungsbeispiei (Sp. 7, 'Example") 

werden Stickstoffmikroblâschen mit 38, 80 und 140 pm 

Durchmesser in Gelatine dispergiert und u. a. in vivo 

Studien an Kaninchen durchgefuhrt. 

	

4.4 	Hinweise, wie und unter weichen Umstanden eine 

Sterilisierung des Ultraschallkontrastmittels erfoigen 

kOnnte, finden sich in IJokurnent (3) nicht. 

	

4.5 	Aufgabe und LOsung 

Gegenuber diesem Stand der Technik kann die dern 

Streitpatent zugrundeliegende technische Aufgabe darin 

gesehen werden, eine vereinfachte Herstellung eines 

sterilisierbaren Kontrastmittels zu erreichen und eine 

dafür geeignete Zusarnmensetzung als Vorläufer zur 

Verfugung zu stelien. 
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Diese Aufgabe soil gem&S geltendem Anspruch 1 durch eine 

Zusarnmensetzung, die aus einer Mischung eines oder 

mehrerer Tenside aus einer definierten Gruppe soicher 

Substanzen und einer Mischung einer oder rnehrerer 

viskosittserhOhender Substanzen aus einer entsprechend 

definierten Gruppe besteht, unter Einsatz in definierten 

Prozentbereichen gelost werden (siehe Punkt VIII oben). 

Mit Bezug auf die im Streitpatent verbliebenen Beispiele, 

die aufzeigen, wie aus der beanspruchten Zusarnmensetzung 

unter Einsatz von PluronicR  F 127-L6sung in wriger 

KochsalzlOsung oder PluronicR  F 68-L6sung in wriger 

Dextran-LOsung auf einfache Weise øt.ril em 

Kontrastmittel hergestelit werden kann, ist glaubhaft, 

dag die beanspruchten flussigen Zusamrnensetzungen die 

bestehende Aufgabe lOsen. Diese Glaubhaftigkeit kann 

durch die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dais nicht 

alle beanspruchten Zusamrnensetzungen als Kontrastmittel 

einsetzbar seien, nicht erschUttert werden (vgl. die 

bereits unter Punkt 2.11 oben erwàhnte Entscheidung 

T 219/83) 

	

5. 	Es steilt sich sornit die Frage, ob die beanspruchte 

LOsung auf einer erfinderischen Ttigkeit beruht. 

	

5.1 	Wie aus den voranstehenden AusfUhrungen unter 4.3 

ersichtlich, beschreibt Dokuinent (3) nicht nur den 

konkreten Einsatz einer Gelatinernembran zur 

Stabilisierung von Mikrobläschen, sondern enth1t auch, 

wie die Beschwerdegegnerin zu Recht anfUhrt, die 

ailgerneine Lehre, dais besagte Mernbran neben den Ublichen 

strengen physiologischen Anforderungen als wesentliche 

physikalische Eigenschaft eine rnOglichst geringe Neigung 

der Blàschen zur Koaleszenz gewhr1eisten soil. Hierzu 

wird aber, entgegen der Auffassung der Beschwerde-

gegnerin, nicht obligatorisch gefordert, dag in die 

Membran, urn diese Eigenschaft aufzuweisen, zwingend 
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hydrophile und hydrophobe Anteile im Molekulgerust 

eingebaut sein mUssen. Vielrnehr wird durch den Wortlaut 

"Membranes other than gelatin .... are also suitable 

whether the resistance to coalescing is due to the 

presence of such hydrophilic and hydrophobic 

portions ... or whatever." vollkommen often gelassen, wie 

die Koaleszenzresistenz bei Anwendung anderer 

Membranmaterialien erzielt wird. DarUber hinaus werden 

gemäg den in diesern Zusammenhang aufgefUhrten 

Erlauterungen die hydrophilen und hydrophoben Anteile nur 

im Rahmen einer Annahxne, und zwar wiederum nur auf den 

Spezialfall der Gelatinernembran bezogen, als Verursacher 

der Koaleszenzresistenz erwahnt, so dag der Fachxnann aus 

der Lehre von (3) zwar sicherlich die Anregung erhalten 

wird, unabhangig vom MolekUlaufbau nach weiteren 

Mernbranstoffen mit koaleszenzresistenten Eigenschaften zu 

suchen und vielleicht auch Mernbranen aus anderen Stoffen 

mit hydrophoben und hydrophilen Anteilen auszutesten. 

Foiglich findet sich nicht der geringste Hinweis nach 

diesem Stand der Technik unabhängig von den beschriebenen 

zwingend erforderlichen physikalischen Eigenschaften der 

Membransubstanz neben z. B. Gelatine gezielt mindestens 

ein Tensid als obligatorischen zusatzlichen Stoff in 

einem bestirnrnten Mindestkonzentrationsbereich vorzusehen, 

urn hierdurch gezielt die dort vorgeschlagene umstandliche 

Konservierung der Mikroblãschen im Geizustand des 

Mernbranmediums zu vermeiden und eine vereinfachte und 

sterile Kontrastmittelaufbereitung zu ermOglichen. 

5.2 	Dokument (1) beschreibt unbestritten das Nebeneinander 

der viskositãtserhOhenden Substanz Maissirup und des 

Tensides Tween 80, aber, wie weiter oben unter Punkt 4.2 

bereits ausgefQhrt, ohne Bezugnabme auf ein konkret 

anzuwendendes Kontrastmittel. Dem Zusatz von Tween 80 

wird die Funktion zugeschrieben, die Koaleszenz der 

gebildeten Mikroblaschefl und deren AuflOsungstendenz zu 

vermindern. Die nach der Generierung für die Uberführung 
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in die Meiapparatur erforderliche Stabi1itt der B1schen 

soil durch den Grad der Ubersattigung des Sirups 

gewhrleistet werden (vgl. S. 263, Kapitel "METHODS"). 

Die Lehre dieses Standes der Technik beschrnkt sich 

zusammengefai?,t auf aus den ebenfalls oben unter Punkt 4.2 

beschriebenen Experimenten gewonnenen Aussagen zur 

Zeitabhàngigkeit der GrOi.enverteilung von Mikrobläschen, 

wenn diese aus der als hochviskoser Bodensatz vorgelegten 

Qbersattigten SiruplOsung in eine ungesattigte LOsung 

eintreten bzw. hineinperlen (dargesteilt und erlutert 

anhand eines in Fig. 2 von (1) auf S. 265 gezeigten 

echocardiographischen Registrierstreif ens) . Unter 

Einbeziehung frUherer Studien zur Dynamik der 

BlasenauflOsung werden dann im Ergebnis 

Modelivorstellungen zur Ultraschallbildgebung entwickelt, 

und zwar beispielsweise unter weichen Urnständen die in 

vitro beobachteten Blàschen bei hypothetischem 

Vorhandensein in den Blutgefãien, im speziellen in der 

linken Herzseite, ultraschalldiagnostisch beobachtbar 

sein kOnnten (dargestelit als log/log-Plot AuflOsungszeit 

gegen anfanglichen Blasendurchinesser in Fig. 3 und 

erlàutert im Abschnitt "Discussion" auf den S. 267/268), 

wobei aber einschrnkend auf eine nicht v011ig 

auszuschlie1ende inangeinde Ubertragbarkeit des in vitro-

Modelles auf in vivo-Bedingungen verwiesen wird. 

Absch1ieiend wird in einer Art Zukunftsvision angefiihrt, 

dag rnOglicherweise die Anwendung von oberflächenaktiven 

Substanzen odor die Inhalation von speziell 

konstituierten Gasmischungen nach peripheraler 

Mikrobläscheninjektion, die Mikroblãschen in einen 

Zustand versetzen kOnnte, nach Transport durch die Lungen 

derart lange Bestand zu haben, dag sie auf der linken 

Herzseite bildgebend wirken kOnnten (vgl. S. 268, letzter 

Satz) 

4006.D 	 . . .1... 



- 24 - 	 T 0393/91 

Trotz aller in dieser wissenschaftlichen Studie 

angefQhrten rnOglichen diagnostischen Vorteile eines 

Tensidzusatzes, kann aufgrund des aufgezeigten 

Sachverhaltes, daJ3 es in den konkreten Beispielen sowohl 

gerná1 (3) als auch gemal!, (1) als praktisch unumganglich 

angesehen wird, dag die Mikrob1schen vor der Anwendung 

in der Diagnose bzw. der Messung in viskosern Medium 

konserviert werden, auch eine Kornbination der Lehren 

dieser Dokurnente dem Fachmann keine Anregung geben, daf 

durch Bereitstellen einer Mischung von Tensiden und 

viskosittserhOhenden Substanzen aus jeweils ausgewahiten 

Gruppen auf einfachste Weise durch umuittelbara 

Generation der Blaschen ein steriles praktisch 

anwendbares Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik 

herstelibar ist. 

5.3 	G1eichermai?,en beschreibt Dokurnent (6) in Form eines : 

"Abstracts" diagnostische Vorteile bei echo-

kardiographischen Untersuchungen, hervorgeruf en durch 

oberflachenspannungsmindernde Wirkung eines 

Tensidzusatzes auf Mikroblaschen und die resultierende 

Stabilisierung von kleinen Blaschen. Erwãhnt wird 

eigentlich lediglich, daff neben der konkreten Nennung von 

Lecithin und Glycerin die Messung von insgesamt dreizehn 

oberflchenaktiven Substanzen in Blut- und Wasserproben 

bei Konzentrationen von 1 : 100 bzw. 1 : 1000, mit dem 

Ergebnis, dag die Zusátze, die in vitro die grOite 

Erniedrigung der Oberfiachenspannung erzielten, auch die 

beste Bildgebung der Linksherzgefe mittels Kontrast-

echovideodensitometrie ermOglichten. Es wird dann 

ausblickend angefQhrt, dag das gro1e Angebot und die 

Praktikabilitàt von biokompatiblen oberflàchenaktiven 

Substanzen zu gro1,en Hoffnungen Anlag gibt, was eine 

Erweiterung der Anwendbarkeit der Standardechokontrast-

studien an Patienten betrifft. 
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5.4 	In Abwesenheit jeglicher Angaben zur praktischen 

Aufbereitung des eigentlichen Ultraschallkontrastmittels 

gilt für den Aussagegehalt dieses Dokumentes für sich 

genommen oder einer Kombination der Lehren von (6) und 

(3) und/oder (1), insbesondere un Hinblick auf die durch 

den Einsatz von Tensiden zu erzielenden Vorteile, analog 

das voranstehend im letzten Absatz von Punkt 5.2 Gesagte. 

Aus alien diesen GrUnden kann die Lehre von Dokuxnent (6), 

was die LOsung der bestehenden Aufgabe betrif ft, als 

nicht Qber den Of fenbarungsgehalt von (1) hinausgehend 

angesehen werden. 

Auch der Urnstand, dag der aligemeine Hinweis in (6) auf 

diagnostische Vorteile und eine breite Verfugbarkeit von 

biokompatiblen Tensiden nicht weiterhelfen kann, das 

Naheliegen der LOsung der hier gestellten Aufgabe 

aufzuzeigen, verdeutlicht, da1. die Bezugnabxne der 

Beschwerdegegnerin auf eine listenformige konkrete 

Aufzàhlung einer Vielzahi von bekannten biokornpatiblen 

Tensiden in Dokurnent (9), von denen unbestritten eine 

Gruppe im Streitpatent beansprucht wird, ohne 

rückschauende Betrachtung in Kenntnis der Erfindung den 

Fachmann nicht dazu führen kann, eine flüssige 

Zusarnrnensetzung gemag geltendem Anspruch 1 als 

unmittelbaren Vorläufer für ein Kontrastrnittel 

bereitzustellen. Worauf es ausschlieI1ich ankomint ist, ob 

der Facl-1rnann anhand des angefUhrten Standes der Technik 

die für die LOsung der Aufgabe erforderlichen Mainabmen 

ergriffen hatte, was hier nicht der Fall ist. 

Bei dieser sachlage sind die von beiden Parteien 

vorgelegten Versuche mit dem in (6) erwàhnten Tensid 

Lecithin ohne jegliche Bedeutung für die erfinderische 

Tätigkeit. Es kann daher dahingestelit bleiben, ob 

demgegenuber die bildgebenden Eigenschaften nach den 
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Beispielen des Streitpatentes besser oder schlechter 

sind. Das gleiche gilt auch für die ebenso strittige 

"Linksherzwirksamkeit" der beanspruchten Zubereitungen. 

5.5 	Die Ubrigen un Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren 

genannten Dokuinente wurden von den Parteien entweder irn 

Beschwerdeverfahren insgesarnt nicht mehr herangezogen 

oder in der rnUndlichen Verhandlung von der 

Beschwerdegegnerin nicht inehr diskutiert. 

5.3 	Aus alledem folgt, daf. der Gegenstand des geltenden 

Anspruches 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit irn Sinne 

des Artikels 56 EPU beruht. Das gleiche gilt für die 

abhangigen Anspruche 2 bis 5, die lediglich weitere 

Ausgestaltungen des Gegenstandes von Anspruch 1 

bet ref f en 

Entscheidungsformel: 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der 

Anordnung zurUckverwiesen, das Patent mit folgender 

Fassung aufrechtzuerhalten: 

AnsprQche: 	Nr. 1 - 5, eingereicht während der 

rnundlichen Verhandlung am 

12. Oktober 1994. 
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Beschreibung: Seiten 1/6 - 6/6, eingereicht wàhrend der 

mündlichen Verhandlung am 

12. Oktober 1994. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 P.A.M. Lancon 
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